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10/10 Grundrechte

Norm

AufenthaltsabgabeG Tir 1976 §3;

StGG Art5;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1989, 204;

Rechtssatz

Eine dem verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz widerstreitende abgabenrechtliche Regelung liegt nur dann vor,

wenn sie exzessiv ist und zu einer verfassungwidrigen Aushöhlung des Grundrechts auf Unverletzlichkeit des

Eigentums führt.
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